
n-S5"12 '&re Beilagen Zl!l den S~nographi!IChen Protokollen 

dd:D Natioaclrates XV. Geaetzgebu"~lperiode 

Nr~ 11ofl.! 
1982 -02- 19 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Lußmann 

und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Besetzung des Postens des Leiters der BVA für 

alpenländische Landwirtschaft in Gumpenstein 

Am 31. Dezember 1981 ist der Leiter der BVA für alpenI. 

Landwirtschaft in Gumpenstein, Hofrat Dipl.lng. Anton Bruckner, 

in den dauernden Ruhestand getreten. Entsprechend oen Be­

stimmungen des Ausschreibungsgesetzes, BGBl.Nr. 700/1974, 

wurde die Funktion am 3. Oktober 1981 in der Wiener Zeitung 

zur Besetzung ausgeschrieben. Uber die Ernennung eines Nach­

folgers für Hofrat Brucknerwurde bisher nichts bekannt. 

Die" unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft nachstehende 

A n fra g e 

1) Wieviele Bewerber haben sich im Zuge des Ausschreibung's­

verfahrens um die Leitung der BVA für alpenländische Land­

wirtschaft in Gumpenstein beworben? 

2) Wieviele Bewerber kamen 

a) von der Dienststelle 

b) vom übrigen Bereich des BM für Land- und Forstwirtschaft 

c) außerhalb des Dienstbereiches des BMfLF? 
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3) Hat die Kommission gemäß § 4 des'Ausschreibungsgesetzes 

ein Gutachten gern: § 4 Abs.2 leg.cit abgegeben? 

4) Wer wurde zum Leiter der genannten Dienststelle ernannt? 

5) Entspricht diese Ernennung dem Vorschlag der Ausschreibungs­

kommission? 

6) Wer hat die Dienststelle zwischen dem Freiwerden der 

Funktion (1.1.1982) und dem Zeitpunkt der Bestellung des 

Nachfolgers von Hofrat Bruckner interimistisch geleitet? 

7) Falls noch kein Leiter ernannt worden sein sollte: 

a) welche sachlichen Hindernisse standen bisher einer 

Ernennung im Wege? 

b) Wer leitet derzeit faktisch die Dienststelle? 

c) Hat sich dieser Beamte im Zuge des Ausschreibungsver­

fahrens um die Dienststelle beworben? 

d) Warum kann nicht dieser Beamte definitiv zum Direktor 

dieser Dienststelle ernannt werden? 
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